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RS OGH 1993/11/18 15Os142/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1993

Norm

StGB §146 C3

Rechtssatz

Bei sukzessiv erfolgender, aber als einheitlich zu wertender Täuschung mehrerer Personen, wobei der Schaden effektiv

nur beim zuletzt Getäuschten eintrat, von diesem aber auf den zuerst Getäuschten überwälzt werden könnte, liegt

desgleichen Betrug vor.
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